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Zürcherstrasse 124 Postfach
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

Ihr Immobilientraum?
3 ½ Zi. Terrassenwohnung
8955 Oetwil a.d.L., L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23
www.erlenkönig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Winterthur, verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

6 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8457 Humlikon, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.rebweg.ch

4 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser, REFH
8904 Aesch ZH, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8136 Thalwil-Gattikon, Ramona Schiesser Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8370 Sirnach, Paul Späni. 052 338 07 09
Preis ab CHF 623‘000.-, Bezug ab Sommer 2023
www.vistadelsole.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8309 Birchwil, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.soley-birchwil.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen, 4 ½ - 6 ½ Zi. REFH-DEFH 
8127 Aesch-Maur, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohnungen u. Büroflächen
8152 Glattbrugg, verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

2 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8458 Dorf, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.trottenacker.info

6 ½ Zi. Reihen-Einfamilienhäuser
8913 Ottenbach, Ramona Schiesser Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8310 Grafstal, verkauf@lerchpromotionen.ch 
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8910 Affoltern a. A., verkauf@lerchpromotionen.ch
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

4 ½ Zi. Dach-Mietwohnungen
8332 Rumlikon, Dennis Trigili Tel. 044 316 13 15
Miete ab 3‘000.- p/Mt., exkl. NK, Bezug ab sofort
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen, 3 REFH
8404 Stadel/Winterthur, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ Zi. Eigentumswohnung
8472 Seuzach, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022
www.birch-seuzach.ch

4 ½ Zi. Dach-Maisonette-Eigentumswohnung
8152 Glattbrugg, Ramona Schiesser Tel. 044 316 13 21
Preis CHF 1‘554‘000.-, Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

2 ½ - 6 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8904 Aesch, Ramona Schiesser Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8610 Uster, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.immobilientraum.info

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8545 Rickenbach/ZH, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis ab CHF 715‘000.-, Bezug ab Herbst 2023
www.schmiedgass.ch

Alle Objekte im Überblick:
www.immobilientraum.info

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8308 Illnau, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘145‘000.-, Bezug ab Sommer 2023
www.vistacasa.ch

4 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8615 Wermatswil, Ramona Schiesser Tel. 044 316 13 21
Preis ab CHF 2‘121‘000.-, Bezug ab Sommer 2023
www.solevista.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem Immobilienträume 
verwirklicht werden können?
Melden Sie sich bei unserem Chef 
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder per Telefon 052 235 80 00.

8955 Oetwil a.d.L., Oetwil a.d.L., Oetwil a.d.L., L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23
8955 Oetwil a.d.L., Oetwil a.d.L., Oetwil a.d.L., L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23Preis CHF 1‘662‘000.-, Bezug ab Winter 2022/23Sorry, es sind leider alle Wohnungen reserviert !

Wir nehmen an der folgenden 

Immobilienmesse teil:

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
8. - 11. Sept. 2022, Messe Zürich

8472 8472 Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Seuzach, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022
8472 8472 Seuzach, Seuzach, Seuzach, 
Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022Preis CHF 907‘000.-, Bezug ab Sommer 2022

Sorry, es sind leider alle Wohnungen reserviert !
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neues erbrecht: weitere etappe in Planung
Per 1. Januar 2023 tritt das modernisierte erbrecht mit reduzierten Pflichtteilen in Kraft. in einer separaten Vorlage sind  
weitere Massnahmen zur erleichterung der unternehmensnachfolge in Planung. 

ein ehegatte, die nachkommen und 
in gewissen fällen die eltern sind 

nach geltendem recht pflichtteilsge-
schützt. der Pflichtteil ist eine Quote 
des gesetzlichen erbanspruchs und 
beträgt derzeit für den ehegatten die 
Hälfte, für die kinder drei Viertel 
und für die eltern die Hälfte des je-
weiligen gesetzlichen erbanspruchs. 
nach neuem recht fällt der Pflichtteil 
der eltern gänzlich weg. der Pflicht-
teil der nachkommen wird von drei 
Viertel auf die Hälfte des gesetzli-

chen erbanspruchs reduziert; der des 
überlebenden ehegatten bleibt un-
verändert und beträgt die Hälfte des 
gesetzlichen erbanspruchs. mit der 
reduktion dieser Pflichtteile kann 
der erblasser freier über seinen nach-
lass verfügen und so beispielsweise 
bestimmte erben oder dritte stärker 
begünstigen.

(rück-)wirkung deS 
neuen rechtS
das neue erbrecht wird am 1. Ja-
nuar 2023 in kraft treten. es wird 
auf sämtliche früheren (nach altem 
recht) testamente und erbverträge 
anwendbar sein, wenn der erblasser 
nach dem 1. Januar 2023 verstirbt. 
das neue recht sollte deshalb jetzt 
schon bei der nachlassplanung be-
rücksichtigt werden.

nächSte etAppe der 
erbrechtSreviSion
der Bundesrat hat zur erleichterung 
der Unternehmensnachfolge einen 

separaten Vorentwurf in die Ver-
nehmlassung geschickt. im zentrum 
des Vorentwurfs stehen vier mass-
nahmen. erstens sollen die erben ein 
recht auf integralzuweisung eines 
Unternehmens im rahmen der erb-
teilung haben, wenn der erblasser 
diesbezüglich keine Verfügung hin-
terlässt. ein erbe soll das Unterneh-
men als ganzes erhalten, um die zer-
stückelung zu vermeiden. zweitens 
soll der übernehmende erbe von den 
anderen erben einen zahlungsauf-
schub erhalten, um deren anteil an 
der erbschaft/Pflichtteil zu bezah-
len. drittens sollen spezifische re-
geln für den anrechnungswert eines 
Unternehmens festgesetzt werden, 
wenn ein Unternehmen bereits zu 
lebzeiten an die nächste generation 
übertragen wurde. Viertens sollen 
Pflichtteilserben geschützt werden, 
indem ausgeschlossen wird, dass ih-
nen gegen ihren willen ihr Pflichtteil 
in form eines minderheitsanteils an 
einem Unternehmen zugewiesen wird. 
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neues Schweizer trust-recht
Der Schweiz als international führendem Finanzplatz fehlt bislang ein anerkanntes rechtsgebilde  
für die Vermögens strukturierung. Dies soll sich durch einen «schweizerischen trust» bald ändern.

trusts werden zur internationa-
len Vermögens-, steuer- und 

nachlassplanung, dem schutz von 
Vermögenswerten vor dem zugriff 
dritter oder zur strukturierung in-
ternationaler geschäftstransaktionen 
errichtet. da das schweizerische recht 
den trust nicht kennt, werden solche 
bislang nach ausländischem recht un-
ter Beizug ausländischer dienstleister 
errichtet. Um die konkurrenzfähigkeit 
des finanzplatzes zu steigern und im 
ausland erfolgte wertschöpfung in 

die schweiz zu holen, soll gemäss ei-
nem Vorschlag des Bundesrates vom 
12. Januar 2022 ein schweizerisches 
trust-recht geschaffen werden. 

auch die schweizer steuerge-
setze kennen heute keine Bestim-
mungen zu trusts. diese sind bisher 
keine eigenständigen steuersubjekte. 
Praxisgemäss werden das Vermögen 
und die erträge von revocable trusts 
und irrevocable fixed interest trusts 
durch den settlor beziehungsweise 
die Begünstigten versteuert. diese 

eingespielte Praxis soll unverändert 
ins gesetz aufgenommen werden. 

Bei full discretionary trusts, die 
von ausländischen settlors errichtet 
werden, bleiben Vermögen und er-
träge derzeit zunächst unbesteuert, 
weil sie keinem steuerpflichtigen 
zugerechnet werden können. erst 
ausschüttungen an Begünstigte mit 
wohnsitz in der schweiz werden mit 
der einkommenssteuer erfasst. 

der gesetzesentwurf will full 
discretionary trusts neu wie stif-
tungen selbstständig besteuern, 
soweit Begünstigte in der schweiz 
wohnen. im Verbund mit möglichen 
steuern bei der errichtung und bei 
ausschüttungen ergäben die vorge-
sehenen steuerrechtlichen Bestim-
mungen – sowohl für ausländische 
wie auch für schweizerische trusts –  
eine fiskalische Belastung, welche 
die schweiz als wohnsitz für Begüns-
tigte diskretionärer trusts unattraktiv 
machen würde. diesbezüglich ist der 
gesetzesentwurf zu überarbeiten.




